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Beschlussvorlage 
 

 

Vorlage Nr. 2023/136 

 

 

Amt:   Kämmerei 

Verfasser:  Moritz-Johannes Bausch 

Aktenzeichen: 902.41 

 

 

Datum Gremium Zuständigkeit Öffentlichkeitsstatus 

19.12.2023 Gemeinderat Entscheidung öffentlich 

 

 

Haushalt- und Wirtschaftspläne 2024 

Verabschiedung des Haushaltsplans 2024 

Beschlussfassung über die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasserversorgung und 

Abwasserbeseitigung 2024 

 

 

Auf die Beratungen über den Entwurf des Haushaltsplans und der Wirtschaftspläne für das Jahr 

2024 in der Sitzung des Verwaltungs- und Wirtschaftsausschusses am 21. November 2023 wird 

verwiesen. 

 

Im Vergleich zu den Ergebnissen der Sitzung des Verwaltungs- und Wirtschaftsausschusses 

haben sich noch kleine Änderungen ergeben. 

 

 

Stadt Geisingen: 

 
Kostenstelle Sachkonto Betrag alt Betrag neu 

11240100 

54100000 

61100000 

61100000 

36500120 

36500120 

Öffentliche Gebäude 

Gemeindestraßen 

Steuern, Zuweisungen 

Steuern, Zuweisungen 

KiGa "Am Stadtgraben"  

KiGa "Am Stadtgraben"  

47110000 

31610000 

31110000 

30220000 

42210101 

42210103 

Abschreibung 

Auflösung Sonderposten 

Schlüsselzuw. Land 

Gemeindeanteil USt 

Geräte, Ausstattung 

Geräte, Ausstatt. A. Bud.  

490.000 

200.000 

2.250.000 

630.000 

8.900 

1.500 

600.000 

190.000 

2.300.000 

620.000 

10.400 

0 

 

 

Im Bereich der öffentlichen Gebäude, Gemeindestraßen und Steuern und Zuweisungen gab es 

leichte Anpassungen der Hochrechnungen. 

 

Die Kosten beim KiGa Am Stadtgraben wurden vom einen Sachkonto auf das passende Konto 

verschoben. 
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Beschlussvorschlag 

 

1. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 sowie der Wirtschaftspläne Abwasserbeseitigung 

und Wasserversorgung 2024 werden, wie im beigefügten Anhang, beschlossen. 

 

2. Der Haushaltsplan, der Stellenplan und der Finanzplan mit Investitionsprogramm bis 2027 

werden zustimmend zur Kenntnis genommen und beschlossen. 

 

3. Die Ortschaftsräte werden ermächtigt, nach Genehmigung des Planwerks durch die 

Rechtsaufsichtsbehörde, im Rahmen der Haushaltsansätze 2024 über die veranschlagten 

Beträge unter Beachtung der vom Gemeinderat beschlossenen Dienstanweisungen für die 

Vergabe von Bauleistungen, die Vergabe von Lieferungen und Leistungen, zu verfügen. 

 

 

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan Gesamtwerk 
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